
Genfer Abkommen III  
Genfer Abkommen über die Behandlung 

der Kriegsgefangenen  

 

 

 
Artikel 122 
 
Bei Ausbruch eines Konflikts und in allen Fällen einer Besetzung soll jede der am 
Konflikt beteiligten Parteien ein offizielles Auskunftsbüro für die in ihrer Gewalt 
befindlichen Kriegsgefangenen einrichten; das gleiche gilt für die neutralen oder nicht 
kriegführenden Mächte hinsichtlich jener Personen, die sie in ihr Gebiet aufgenommen 
haben und die einer der in Artikel 4 aufgeführten Kategorien angehören. Die betreffende 
Macht hat dafür Sorge zu tragen, dass das Auskunftsbüro über die Räumlichkeiten, das 
Material und das nötige Personal verfügt, die notwendig sind, damit es wirksam arbeiten 
kann. Es steht ihr frei, unter Beachtung des im Abschnitt des vorliegenden Abkommens 
über die Arbeit der Kriegsgefangenen festgelegten Bedingungen Kriegsgefangene 
hiefür zu verwenden. 
Jede der am Konflikt beteiligten Parteien hat ihrem Auskunftsbüro in kürzestmöglicher 
Frist die im vierten, fünften und sechsten Abschnitt dieses Artikels erwähnten Auskünfte 
über jede feindliche, zu einer der in Artikel 4 aufgeführten Kategorien gehörende und in 
ihre Gewalt geratene Person zu erteilen. Das gleiche gilt für die neutralen oder nicht 
kriegführenden Mächte hinsichtlich jener Personen, die diesen Kategorien angehören 
und die sie in ihr Gebiet aufgenommen haben. 
Das Auskunftsbüro hat diese Auskünfte durch Vermittlung der Schutzmächte einerseits 
und der in Artikel 123 vorgesehenen Zentralstelle anderseits unverzüglich auf 
raschestem Wege den interessierten Mächten zukommen zu lassen. 
Diese Angaben sollen eine rasche Benachrichtigung der betreffenden Familien 
erlauben. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 17 sollen diese Auskünfte, 
soweit sie die Auskunftsstelle besitzt, für jeden Kriegsgefangenen Name, Vornamen, 
Dienstgrad, Matrikelnummer, Ort und vollständiges Datum der Geburt, die Macht, von 
der er abhängt, Vorname des Vaters und Mädchenname der Mutter, Name und Adresse 
der zu benachrichtigenden Person sowie die Adresse, unter der dem Gefangenen 
Briefschaften zugestellt werden können, enthalten. 
Das Auskunftsbüro soll von den verschiedenen zuständigen Dienststellen die Angaben 
über Mutationen, Freilassung, Heimschaffung, Flucht, Hospitalisierung, Tod erhalten 
und sie auf die im dritten Absatz dieses Artikels vorgesehene Weise weiterleiten. 
Gleicherweise sollen regelmässig, und zwar wenn möglich wöchentlich, Auskünfte über 
den Gesundheitszustand schwerkranker oder schwerverletzter Kriegsgefangener 
weitergeleitet werden. 
Das Auskunftsbüro ist ebenfalls mit der Beantwortung aller Anfragen über die 
Kriegsgefangenen, einschliesslich der in der Gefangenschaft Verstorbenen, betraut; um 
sich die fehlenden Auskünfte zu beschaffen, nimmt es die nötigen Erhebungen vor. 
Alle schriftlichen Mitteilungen des Auskunftsbüros sind durch Unterschrift oder Siegel zu 
beglaubigen. 
Das Auskunftsbüro ist ferner beauftragt, alle persönlichen Wertgegenstände, 
einschliesslich der Geldbeträge in anderer Währung als der des Gewahrsamsstaates, 
sowie die für die nächsten Angehörigen wichtigen Dokumente zu sammeln, die die 
Kriegsgefangenen bei ihrer Heimschaffung, ihrer Freilassung, ihrer Flucht oder ihrem 
Tod zurückgelassen haben, und sie an die interessierten Mächte zu übermitteln. Diese 



Gegenstände sollen vom Auskunftsbüro in versiegelten Paketen versandt werden und 
von einer Erklärung, welche die Identität der Person, der die Gegenstände gehörten, 
genau feststellt, sowie von einem vollständigen Verzeichnis des Paketinhaltes begleitet 
sein. Die übrigen persönlichen Effekten der in Frage stehenden Kriegsgefangenen sind 
gemäss den zwischen den betreffenden am Konflikt beteiligten Parteien 
abgeschlossenen Vereinbarungen zurückzusenden. 
 

 
Artikel 123 
 
Eine zentrale Auskunftsstelle für Kriegsgefangene soll in einem neutralen Land 
geschaffen werden. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz soll den in Frage 
kommenden Mächten, sofern es ihm notwendig erscheint, die Organisation einer 
solchen Zentralstelle vorschlagen. 
Diese Zentralstelle ist beauftragt, alle Auskünfte betreffend Kriegsgefangene, die sie auf 
offiziellem oder privatem Wege beschaffen kann, zu sammeln. Sie soll sie so rasch wie 
möglich an das Herkunftsland der Kriegsgefangenen oder an die Macht, von der sie 
abhängen, weiterleiten. Von seiten der am Konflikt beteiligten Parteien soll diese 
Zentralstelle alle angemessenen Erleichterungen zur Durchführung dieser 
Weiterleitungen erhalten. 
Die Hohen Vertragsparteien und im besondern jene, deren Angehörigen die Dienste der 
Zentralstelle zugute kommen, werden aufgefordert, ihr die finanzielle Hilfe angedeihen 
zu lassen, deren sie bedarf. 
Diese Bestimmungen dürfen nicht als eine Beschränkung der humanitären Tätigkeit des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und der in Artikel 125 erwähnten 
Hilfsgesellschaften ausgelegt werden. 
 

 
Artikel 124 
 
Die nationalen Auskunftsbüros und die Zentralstelle sollen für alle Postsendungen 
Portofreiheit geniessen; auch sollen ihnen alle in Artikel 74 vorgesehenen Befreiungen 
sowie im Rahmen des Möglichen Gebührenfreiheit oder zumindest bedeutende 
Gebührenermässigungen für telegrafische Mitteilungen zugute kommen. 
 

 
Artikel 125 
 
Unter Vorbehalt der Massnahmen, die die Gewahrsamsstaaten für unerlässlich halten, 
um ihre Sicherheit zu gewährleisten oder jedem andern vernünftigen Erfordernis zu 
begegnen, sollen sie den religiösen Organisationen, Hilfsgesellschaften oder jeder 
andern, den Kriegsgefangenen Hilfe bringenden Körperschaft die beste Aufnahme 
gewähren. Sie sollen ihnen wie auch ihren gebührend akkreditierten Delegierten alle 
notwendigen Erleichterungen gewähren, damit sie die Kriegsgefangenen besuchen, 
Hilfssendungen und für Erziehungs-, Erholungs- oder Religionszwecke dienende 
Gegenstände irgendwelcher Herkunft an sie verteilen oder ihnen bei der Gestaltung der 
Freizeit innerhalb der Lager helfen können. Die genannten Gesellschaften oder 
Organisationen können auf dem Gebiet des Gewahrsamsstaates oder in einem andern 
Land gegründet werden oder aber internationalen Charakter haben. 



Der Gewahrsamsstaat kann die Anzahl der Gesellschaften und Organisationen, deren 
Delegierte ermächtigt sind, ihre Tätigkeit auf seinem Gebiet und unter seiner Aufsicht 
auszuüben, begrenzen; durch eine solche Begrenzung darfjedoch die wirksame und 
ausreichende Hilfeleistung an alle Kriegsgefangenen nicht behindert werden. 
Die besondere Stellung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz auf diesem 
Gebiete soll jederzeit anerkannt und respektiert werden. 
Im Augenblick der Übergabe von Hilfssendungen oder von obgenannten Zwecken 
dienenden Gegenständen an die Kriegsgefangenen oder mindestens innert kurzer Frist 
ist den Hilfsgesellschaften oder Organisationen für jede von ihnen abgeschickte 
Sendung eine vom Vertrauensmann unterzeichnete Empfangsbestätigung zuzustellen. 
Gleichzeitig sind von den Verwaltungsbehörden, die die Kriegsgefangenen 
überwachen, Empfangsbestätigungen für diese Sendungen auszustellen. 
 
 



 

Genfer Abkommen IV  

Genfer Abkommen über den Schutz von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten  

 

 

 
Artikel 24 
 
Die am Konflikt beteiligten Parteien haben die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, 
damit die infolge des Krieges verwaisten oder von ihren Familien getrennten Kinder 
unter fünfzehn Jahren nicht sich selbst überlassen bleiben und unter allen Umständen 
ihr Unterhalt, die Ausübung ihres Glaubensbekenntnisses und ihre Erziehung erleichtert 
werden. Letztere soff wenn möglich Personen der gleichen kulturellen Überlieferung 
anvertraut werden. 
Die am Konflikt beteiligten Parteien sollen die Aufnahme dieser Kinder in neutralen 
Ländern während der Dauer des Konflikts und mit Zustimmung der allfälligen 
Schutzmacht sowie unter der Gewähr, dass die in Absatz 1 erwähnten Grundsätze 
berücksichtigt werden, begünstigen. 
Ausserdem sollen sie sich bemühen, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit 
alle Kinder unter zwölf Jahren durch das Tragen einer Erkennungsmarke oder auf 
irgendeine andere Weise identifiziert werden können. 
 

 
Artikel 25 
 
Jede auf dem Gebiete einer am Konflikt beteiligten Partei oder auf einem von ihr 
besetzten Gebiete befindliche Person soll den Familienmitgliedern, wo immer sie sich 
befinden, Nachrichten streng persönlicher Natur geben und von ihnen erhalten können. 
Diese Briefschaften sind rasch und ohne ungerechtfertigte Verzögerung zu befördern. 
Ist der Austausch der Familienkorrespondenz mit der normalen Post infolge der 
Verhältnisse schwierig oder unmöglich geworden, sollen sich die betreffenden am 
Konflikt beteiligten Parteien an einen neutralen Vermittler, wie die in Artikel 140 
vorgesehene Zentralstelle, wenden, um mit ihm die Mittel zu finden, die Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen unter den besten Bedingungen zu gewährleisten, namentlich unter 
Mitwirkung der nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes (des Roten Halbmondes, 
des Roten Löwen mit roter Sonne). 
Wenn die am Konflikt beteiligten Parteien es für nötig erachten, diese 
Familienkorrespondenz einzuschränken, können sie höchstens die Anwendung von 
einheitlichen Formularen vorschreiben, die 25 frei gewählte Wörter enthalten, und den 
Gebrauch dieser Formulare auf eine einmalige Sendung im Monat begrenzen. 
 

 
Artikel 26 
 
Jede am Konflikt beteiligte Partei soll die Nachforschungen erleichtern, die vom Kriege 
zerstreute Familien anstellen, um wieder Verbindung miteinander aufzunehmen und 
sich wenn möglich wieder zu vereinigen. Sie soll namentlich die Tätigkeit von 
Organisationen fördern, die sich dieser Aufgabe widmen, unter der Voraussetzung, 



dass sie von ihr anerkannt sind und sich den von ihr ergriffenen 
Sicherheitsmassnahmen fügen. 
 

 
Artikel 63 
 
Unter Vorbehalt von vorübergehenden von der Besetzungsmacht ausnahmsweise aus 
zwingenden Sicherheitsgründen auferlegten Massnahmen: 

a. können die anerkannten nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes (des 
Roten Halbmondes, des Roten Löwen mit roter Sonne) ihre Tätigkeit gemäss 
den Grundsätzen des Roten Kreuzes fortsetzen, wie sie von den internationalen 
Rotkreuzkonferenzen festgelegt worden sind. Die andern Hilfsgesellschaften 
sollen ihre humanitäre Tätigkeit unter ähnlichen Bedingungen fortsetzen können; 

b. kann die Besetzungsmacht nicht Veränderungen im Personal oder in der 
Zusammensetzung dieser Gesellschaften verlangen, die der oben erwähnten 
Tätigkeit zum Nachteil gereichen könnten. 

Die gleichen Grundsätze sollen auf die Tätigkeit und das Personal von besonderen 
Organisationen nicht militärischen Charakters angewendet werden, welche bereits 
bestehen oder noch geschaffen werden könnten, um die Lebensbedingungen der 
Zivilbevölkerung durch Aufrechterhaltung der lebenswichtigen öffentlichen Dienste, 
durch Verteilung von Hilfsmitteln und durch Organisierung von Rettungsaktionen zu 
sichern. 
 

 
Artikel 136 
 
Bei Ausbruch eines Konflikts und in allen Fällen einer Besetzung soll jede der am 
Konflikt beteiligten Parteien ein offizielles Auskunftsbüro einrichten, das beauftragt ist, 
Auskünfte über die geschützten Personen, die sich in ihrer Gewalt befinden, zu 
empfangen und weiterzugeben. 
Jede der am Konflikt beteiligten Parteien soll dem genannten Büro in der 
kürzestmöglichen Frist Mitteilungen über die Massnahmen übermitteln, die sie gegen 
jede seit mehr als zwei Wochen festgenommene, einem Zwangsaufenthalt 
unterworfene oder internierte geschützte Person ergriffen hat. Ausserdem soll sie ihre 
verschiedenen zuständigen Dienststellen beauftragen, dem genannten Büro umgehend 
Mitteilung über die im Stande dieser Personen eingetretenen Änderungen, wie 
Überführungen, Freilassungen, Heimschaffungen, Entweichungen, Hospitalisierungen, 
Geburten und Todesfälle, zu machen. 
 

 
Artikel 137 
 
Das nationale Auskunftsbüro soll unverzüglich auf raschestem Wege und durch 
Vermittlung der Schutzmächte einerseits und der in Artikel 140 vorgesehenen 
Zentralstelle anderseits der Macht, welcher die oben erwähnten Personen angehören, 
oder der Macht, auf deren Gebiet sie ihren Wohnsitz hatten, Auskünfte über die 
geschützten Personen zugehen lassen. Die Büros sollen ebenfalls alle Anfragen 
beantworten, die in bezug auf geschützte Personen an sie gerichtet werden. 



Die Auskunftsbüros sollen die eine geschützte Person betreffenden Auskünfte 
weiterleiten, ausser wenn ihre Weiterleitung der betreffenden Person oder ihrer Familie 
nachteilig sein könnte. Der Zentralstelle dürfen selbst in einem solchen Falle die 
Auskünfte nicht verweigert werden; sie wird, von den Umständen verständigt, die in 
Artikel 140 bezeichneten notwendigen Vorsichtsmassregeln treffen. 
Alle schriftlichen Mitteilungen eines Büros sind durch Unterschrift oder Siegel zu 
beglaubigen. 
 

 
Artikel 138 
 
Die vom nationalen Auskunftsbüro erhaltenen und weitergegebenen Mitteilungen soffen 
so gehalten sein, dass sie die genaue Identifikation der geschützten Person und die 
umgehende Benachrichtigung ihrer Familie erlauben. Für jede Person sollen sie 
mindestens den Familiennamen, die Vornamen, den Geburtsort und das vollständige 
Geburtsdatum, die Staatsangehörigkeit, den letzten Wohnsitz, die besondern 
Merkmale, den Vornamen des Vaters, den Mädchennamen der Mutter, Zeitpunkt und 
Art der in bezug auf die Person getroffene Massnahme, wie auch den Ort, wo diese 
durchgeführt wurden, die Adresse, unter welcher ihre Briefschaften zugestellt werden 
können, sowie den Namen und die Adresse der Person, welche benachrichtigt werden 
soll, enthalten. 
Gleicherweise sollen regelmässig und, wenn möglich, wöchentlich Auskünfte über den 
Gesundheitszustand der schwerkranken oder schwer verletzten Internierten 
weitergeleitet werden. 
 

 
Artikel 139 
 
Das nationale Auskunftsbüro ist ferner beauftragt, alle von den in Artikel 136 erwähnten 
geschützten Personen, besonders bei ihrer Heimschaffung, Freilassung, Entweichung 
oder ihrem Tod, zurückgelassenen persönlichen Wertgegenstände zu sammeln und sie 
den in Frage kommenden Personen direkt oder, wenn nötig, durch Vermittlung der 
Zentralstelle zu übermitteln. Diese Gegenstände sollen vom Büro in versiegelten 
Paketen versandt werden und von einer Erklärung, welche die Identität der Person, der 
die Gegenstände gehörten, genau festgestellt, sowie von einem vollständigen 
Verzeichnis des Paketinhalts begleitet sein. Der Empfang und Versand aller 
Wertgegenstände dieser Art sollen detailliert im Register eingetragen werden. 
 

 
Artikel 140 
 
Für geschützte Personen, insbesondere für Internierte, soll eine zentrale 
Auskunftsstelle in einem neutralen Land geschaffen werden. Das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz soll den in Frage kommenden Mächten, sofern es ihm 
notwendig erscheint, die Organisation dieser Zentralstelle vorschlagen, die dieselbe wie 
die in Artikel 123 des Genfer Abkommens vom 12. August 1949über die Behandlung 
der Kriegsgefangenen vorgesehene Zentralstelle sein kann. 
Diese Zentralstelle ist beauftragt, alle Auskünfte der in Artikel 136 vorgesehenen Art, 
die sie auf offiziellem oder privatem Wege beschaffen kann, zu sammeln. Sie soll sie so 
rasch wie möglich an das Herkunftsoder Niederlassungsland der betreffenden Person 



weiterleiten, ausgenommen in Fällen, wo diese Weiterleitung den Personen, die diese 
Auskünfte betreffen, oder ihrer Familie schaden könnte. Von seiten der am Konflikt 
beteiligten Parteien soll diese Zentralstelle alle angemessenen Erleichterungen zur 
Durchführung dieser Weiterleitungen erhalten. 
Die Hohen Vertragsparteien und im besondern jene, deren Angehörigen die Dienste der 
Zentralstelle zugute kommen, werden aufgefordert, ihr die finanzielle Hilfe angedeihen 
zu lassen, deren sie bedarf. 
Die vorstehenden Bestimmungen dürfen nicht als eine Beschränkung der humanitären 
Tätigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und der in Artikel 142 
erwähnten Hilfsgesellschaften ausgelegt werden. 
 

 
Artikel 141 
 
Die nationalen Auskunftsbüros und die zentrale Auskunftsstelle sollen für alle 
Postsendungen Portofreiheit geniessen; auch sollen ihnen die in Artikel 110 
vorgesehenen Befreiungen sowie im Rahmen des Möglichen Gebührenfreiheit oder 
zumindest bedeutende Gebührenermässigungen für telegrafische Mitteilungen zugute 
kommen.  
 
 



 

Protokoll I  

Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. 
August 1949 über den Schutz der Opfer 

internationaler bewaffneter Konflikte  

 
 

Artikel 74 
 
Familienzusammenführung 
Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien erleichtern in jeder 
möglichen Weise die Zusammenführung von Familien, die infolge bewaffneter Konflikte 
getrennt worden sind; sie fördern insbesondere im Einklang mit den Abkommen und 
diesem Protokoll und in Übereinstimmung mit ihren jeweiligen 
Sicherheitsbestimmungen die Tätigkeit humanitärer Organisationen, die sich dieser 
Aufgabe widmen. 
 
 


